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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §16 Abs2;

Rechtssatz

Unabdingbar für die Anwendung der Bestimmung des § 16 Abs 2 RGV ist, dass zwischen Dienststelle und Bahnhof

überhaupt eine Entfernung vorliegt, die durch eine Reisebewegung überwunden werden kann. Die Reisebewegung

innerhalb des Bahnhofes bleibt außer Betracht.
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